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 FILLIN  \* MERGEFORMAT Stuttgart, den 28.06.06
Altfallregelung/ Abschiebestopp nach § 60 a Aufenthaltsgesetz

Sehr geehrter Herr Innenminister Rech,

nachdem die Innenministerkonferenz letzte Woche in Garmisch-Patenkirchen leider zum Erlass einer bundesweiten Altfallregelung erneut keine Entscheidung getroffen und das Thema auf November vertagt hat, wenden wir uns wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit an Sie und bitten um Stellungnahme zu folgenden Fragen.

· Wie hoch ist die Anzahl der in Baden-Württemberg lebenden ausreisepflichtigen Geduldeten zum Stichtag 31.12.2005 (aufgeschlüsselt nach Herkunftsstaaten)?


· Wie viele Flüchtlinge leben schon seit mindestens sechs Jahren in Baden-Württemberg?


· Wie groß ist hierbei der Anteil von Familien, insbesondere mit minderjährigen Kindern? Wie viele davon besuchen den Kindergarten bzw. die Schule?


· Bei wie vielen Jugendlichen steht der Schul-/Berufsabschluss unmittelbar bevor?


· Wie hoch ist der Anteil der Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel bestreiten?




Duldung bedeutet, dass Menschen hier trotz Integration von sozialen Rechten und größtenteils auch vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, um den Ausreisedruck aufrechtzuerhalten und eine weitergehende Integration zu verhindern. Besonders schwer nachzuvollziehen ist dies bei wirtschaftlich und sozial integrierten Flüchtlingsfamilien mit hier geborenen und aufgewachsenen Kindern. Bei diesen Kindern handelt es sich um faktische Inländer, deren Heimat Deutschland ist und die keinen Bezug zum Herkunftsstaat ihrer Eltern haben.


In diesem Zusammenhang möchten wir Ihren Ministerkollegen Stächele zitieren 
(Südwestpresse vom 5.4.2006), der die Abschiebung integrierter Kinder und das Auseinanderreißen von Familien öffentlich kritisiert hat und eine menschlichere Abschiebepraxis gefordert hat. Dem können wir uns nur anschließen.

Auf der vorletzten Innenministerkonferenz in Karlsruhe wurde die Evaluation des Zuwanderungsgesetzes bezüglich der Möglichkeit Aufenthaltserlaubnisse aus humanitären Gründen zu erteilen, angekündigt. Bis heute ist weder die Dauer dieses Verfahrens noch die Zahl der potentiellen Altfälle in Baden-Württemberg bekannt. Die Summe all dieser Unbekannten führt nur zur weiteren Verunsicherung. Um dem entgegenzuwirken und keine vollendeten Tatsachen zu schaffen, ist schnelles Handeln nötig.


Daher fordern wir die Landesregierung von Baden-Württemberg auf von ihrem Recht aus § 60 a Aufenthaltsgesetz Gebrauch zu machen und eigenverantwortlich einen Abschiebestopp von sechs Monaten auszusprechen!



Mit freundlichen Grüßen



Werner Wölfle, MdL                    Thomas Oelmayer, MdL              Theresia Bauer, MdL











PAGE  
1

_1013247200.doc
[image: image1.png]Im Landtag von
Baden-Wiirttemberg

. +. Biindnis 90
Die Griinen’







